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Versammlung des Ehegerichtes den i. und 2. Mai
in Herisau.

Das Ehegericht hatte an den genannten beiden Tagen über

nicht weniger als 64 Fälle zu sprechen. Wie gewöhnlich war
aber unter dieser Menge eine bedeutende Anzahl solcher Fälle,
wo gar keine eigentliche Discussion nöthig war. Wir zählen

dahin die Begehren um Erlaubniß zur Wicderverehelichung,
die sast immer nur eine Förmlichkeit sind, durch welche die

Scheidung etwas mühsamer werden soll; die schon durch das

Gesetz ausgesprochenen Scheidungen, wo Ehebruch, muthwillige
Verlassung u. s. w. stattfanden; die völligen Scheidungen nach

vorangegangener halber Scheidung, die man gleicherweise als

ausgemachte Sache annimmt, u. s. w.

Ganz geschieden wurden 25 Ehen; unter diesen 14 nach vor,
angegangener halber Scheidung, 3 wegen Ehebruchs, 1 we-

gen muthwilliger Vcrlassung, und die übrigen wegen anderer

Gründe.

Halbe Scheidung wurde über 21 Ehen ausgesprochen, die

Erlaubniß zur Wicderverehelichung von 16 Personen uachge-

sucht, und zudem noch über ein streitiges Eheversprcchen ab-

geurtheilt und sieben Ehepaaren die nachgesuchte Ehescheidung

gänzlich verweigert.
Die Urtheile zeichneten sich diesesmal durch größere Strenge

gegen thätliche Mißhandlungen aus, die unter Ehegatten vor-
gefallen, welche diesesmal alle dem Strafamte überwiesen wurden.

Von den verschiedenen Gemeinden sind aus jeder soviele Fälle
vor das Ehegericht gebracht und soviele Ehen gänzlich geschie-

den worden, als das nachstehende Verzeichnis aufweistt.

Urnäsch hatte 4 Fälle, und keine Scheidungen.

Herisau " 15 " 6

Hundweil » 1 -, — —
Schwellbrunn"— " — —
Stein „ 6 4 —



Schönengrund batte — Fälle, und — Scheidungen.
Waldstatt " 5 1

Teuffen " 2 „ 1 „
Buhl er » — " —
Speicher -- 4 " 3
Trogen " 2 " 1 „
Rehtobel " 3 " 1

Wald 2 „ 1

Grub » i „
Heiden „ 7 4 „
Wolfhalden » 4 — „
Lutzenberg » 2 " 1

Walzenhausen „ 1 —
Reute „ —
Gais » 5 " 2

Historische A n ale kten.

Der kirchenbaw Ao 1686 in wald hat kostet

I. Die Materialia
An Kalch 2055'/- viert 407 fl. 6 kr.
Holz 626 - 57 -
Thachnägel 110 - 32 -

Sa. 1144 fl. 35 kr.

II. Die Arbeit.
Steinbrechen und sprengen. 178 fl. 40 kr.
Steinmetzen. 245 - 31 -
Maurer zusammen 554 - 23'/- -
Pflasterrührer 116 - 6 -
Zimmerleut 586 - 9'/- -
Decker 84 - 13 ' -
Tburnthach anstreichen 55 - 12 -
Tischenmacher 85 - 17'/- -
Draper arbeit 11 - 29 -
Sailer. 33 - 25 -
Kupferschmid 16 - 24 --
Schmid 74 - 55 -
Schloßer 12 - 27 -
Glaser 34 - 34'/- -

Sa- 2093 fl. 42 kr.
Obige 1144 - 35 -

Sa. 3234 fl. 37 ' kr.
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